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KOOPERATION	KINDERGARTEN	-	WALDECK-SCHULEKOOPERATION	KINDERGARTEN	-	WALDECK-SCHULE

Die	Kooperation	zwischen	den	Eltern,	den	pädagogischen	Fachkräften	der	Kindertageseinrichtungen*	und
den	Lehrkräften	der	Grundschulen	ist	für	einen	gelingenden	Übergang	von	der	Kindertageseinrichtung	und
den	Schulkindergärten	in	die	Schule	sehr	wichtig.

Die	Teilnahme	an	der	Kooperation	sowie	die	damit	verbundene	Datenverarbeitung	setzt	Ihre
Einwilligung	voraus.

Die	Zusammenarbeit	zwischen	der	Kindertageseinrichtung	Ihres	Kindes	und	der	Grundschule	umfasst
Angebote	und	Aktivitäten,	die	den	Übergang	der	Kinder	in	die	Schule	im	letzten	Kindergartenjahr	begleiten.
So	werden	Sie	als	Eltern	der	künftigen	Schulanfänger	zu	einer	Informationsveranstaltung	eingeladen.	Ihr
Kind	kann	regelmäßig	an	Angeboten	in	der	Schule	teilnehmen.	Über	diese	Termine	werden	Sie	rechtzeitig
informiert.

Die	Grundschule	und	die	Kindertageseinrichtung	arbeiten	vertrauensvoll	zusammen,	um	den	Wechsel	in	die
Schule	kindgerecht	zu	gestalten.	Im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	gibt	die	Kindertageseinrichtung
personenbezogene	Informationen	an	die	Grundschule	weiter.	Dies	betrifft	Name,	Adresse	und	Geburtsdatum
Ihres	Kindes	sowie	Informationen	über	den	Entwicklungsstand	und	-prozess,	die	für	die	Einschulung	des
Kindes	von	Bedeutung	sind.	Es	besteht	auch	die	Möglichkeit,	dass	zur	internen	Nutzung	Fotos	Ihres	Kindes
gemacht	werden

Es	finden	Beobachtungen	des	Kindes	durch	Lehrer/innen	der	Grundschule	statt.	Diese	werden
dokumentiert.	Wenn	über	die	Beobachtung	und	Wahrnehmung	oder	die	Lebenssituation	Ihres	Kindes
beraten	werden	soll,	werden	Sie	zu	diesen	Gesprächen	eingeladen.	Soweit	die	Einbeziehung	anderer
schulischer	oder	außerschulischer	Dienste	und	Institutionen	im	Hinblick	auf	die	Einschulung	Ihres	Kindes	für
notwendig	erachtet	wird,	kann	dies	nur	mit	Ihrer	Einwilligung	erfolgen.

Füllen	Sie	bitte	das	beiliegende	Formular	aus.

Wir	freuen	uns	auf	Ihr	Kind	und	eine	gute	Zusammenarbeit	mit	Ihnen.

Ihr	Kooperation-Team	der	Waldeck-Schule

*	Kindertageseinrichtungen	sind	Kindergärten,	Tageseinrichtungen	mit	altersgemischten	Gruppen	und	Einrichtungen
mit	integrativen	Gruppen.



Einwilligung	zur	Teilnahme	an	der	Kooperation	zwischen	Kindertageseinrichtung
und	Grundschule

Vor-	und	Nachname	des	Kindes:	7888888888888888888888888888888888889

Kindertageseinrichtung:	

Die	Kooperation	durchführende	Schule:	Waldeck-Schule	Singen

Die	aufnehmende	Grundschule:	(wird	noch	ausgefüllt)

Ich	willige	ein,	dass

☐☐	mein	Kind	an	der	Kooperation	Kindertageseinrichtung	-	Grundschule	teilnimmt.

Datenschutzrechtliche	Einwilligung

Im	Rahmen	des	Übergangsprozesses	Ihres	Kindes	besucht	die	Lehrkraft	der	Grundschule
die	Kindertageseinrichtung	Ihres	Kindes.	Dabei	schätzt	sie	den	Entwicklungsstand	Ihres
Kindes	im	Hinblick	auf	die	Entwicklungsbereiche	ein,	die	für	einen	gelingenden	Schulstart
und	das	Lernen	in	der	Schule	als	besonders	wichtig	angesehen	werden.	Die	einzelnen
von	der	Lehrkraft	der	Grundschule	zu	erhebenden	Daten	werden	in	einen
Beobachtungsbogen	eingetragen.

Ich	willige	ein,	dass
☐	folgende	Daten	von	der	Kindertageseinrichtung	an	die	die	Kooperation	durchführende	

Grundschule	übermittelt	werden:	Name,	Adresse,	Geburtsdatum	des	Kindes,	ESU,	ärztliche	
Informationen,	Gesundheitsamt,	Frühförderstelle,	Logopädie,	Ergotherapie

☐	die	Lehrkraft	der	pädagogischen	Fachkraft	in	vollem	Umfang	Einblick	in	den	
ausgefüllten	Beobachtungsbogen	gewährt	und	sich	diese	Personen	zum	Entwicklungsstand	
des	Kindes	im	Hinblick	auf	seine	Schulbereitschaft	austauschen.

☐	der	ausgefüllte	Beobachtungsbogen	zur	Einschätzung	des	Entwicklungsstandes	im	Rahmen	der	
Schulanmeldung	an	die	aufnehmende	Schule	übermittelt	wird.

☐	die	aufnehmende	Schule	mit	meinem	Kind	in	der	Kindertagesstätte	arbeiten	darf.
☐	von	meinem	Kind	Bilder	im	Rahmen	der	Kooperation	gemacht	werden	dürfen.

Diese	Einwilligung	kann	jederzeit	widerrufen	werden.	Der	Widerruf	führt	jedoch	nicht	dazu,	dass	eine	bis	zu
diesem	Zeitpunkt	bereits	erfolgte	Datenverarbeitung	rückwirkend	unzulässig	wird.	Der	Widerruf	kann	auch	nur
auf	einen	Teil	der	oben	erklärten	Einwilligung	bezogen	sein.	Im	Falle	des	Widerrufs	werden	entsprechende
Daten	zukünftig	nicht	mehr	für	die	oben	genannten	Zwecke	verwendet	und	unverzüglich	gelöscht.	Soweit	die
Einwilligung	nicht	widerrufen	wird,	gilt	sie	bis	zur	Einschulung	Ihres	Kindes,	danach	werden	die	Daten
gelöscht.

Ort Datum Unterschrift	Erziehungsberechtigte


